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Siebenundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 22 d) 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/57/L.23/Rev.1 und Add.1)] 

  57/156. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Europarat 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf das am 15. Dezember 1951 unterzeichnete Abkommen zwischen 
dem Europarat und dem Sekretariat der Vereinten Nationen und die Vereinbarung vom 
19. November 1971 über die Zusammenarbeit und die Verbindung zwischen den Sekretaria-
ten der Vereinten Nationen und des Europarats, 

 in Anerkennung des Beitrags des Europarats zum Schutz und zur Stärkung der Demo-
kratie, der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich des Schutzes der nationalen 
Minderheiten, sowie der Rechtsstaatlichkeit auf dem europäischen Kontinent, namentlich 
seiner Tätigkeiten zur Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz, zur Förderung der 
Gleichstellung von Mann und Frau, der sozialen Entwicklung und eines gemeinsamen kul-
turellen Erbes, 

 sowie in Anerkennung dessen, dass der Europarat mit seiner bedeutenden Erfahrung 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, der demokratischen Institutionen und der Rechtsstaat-
lichkeit zur Konfliktverhütung, Vertrauensbildung und langfristigen Friedenskonsolidierung 
in der Konfliktfolgezeit durch politische, rechtliche und institutionelle Reformen beiträgt, 

 betonend, wie wichtig die Einhaltung der Normen und Grundsätze des Europarats ist 
und in welchem Maße er zur Lösung von Konflikten in ganz Europa beiträgt, 

 in Anerkennung des Beitrags des Europarats zur Entwicklung des Völkerrechts, unter 
anderem des Völkerstrafrechts, 

 feststellend, dass sich der Europarat durch seine Rechtsinstrumente zunehmend der 
Mitarbeit von Staaten anderer Regionen öffnet, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs1; 

_______________ 
1 A/57/225. 
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 2. bekundet erneut ihre Genugtuung über die laufende fruchtbare Zusammenarbeit 
und Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und ihren Organisationen und dem 
Europarat, sowohl auf Amtssitz- als auch auf Feldebene; 

 3. begrüßt die immer engere Zusammenarbeit zwischen dem Europarat, dem Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen und der Wirtschaftskommission für Europa; 

 4. nimmt Kenntnis von der Rolle, die der Europarat übernommen hat, um das In-
krafttreten des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs2 zu erleichtern, so-
wie von der Bereitschaft des Rates, seinen Mitgliedstaaten angemessene Hilfe zu gewähren, 
damit sie Vertragsstaaten des Römischen Statuts werden und es anwenden; 

 5. dankt dem Europarat für seinen Beitrag zur Durchführung des Aktionspro-
gramms, das von der vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) abgehal-
tenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängende Intoleranz verabschiedet wurde3, so auch zu den von der Euro-
päischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz ergriffenen Folgemaßnahmen; 

 6. nimmt davon Kenntnis, dass das Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten4 über die vollständige Abschaffung der Todesstra-
fe am 3. Mai 2002 in Wilna zur Unterzeichnung aufgelegt wurde; 

 7. dankt dem Europarat für seinen maßgeblichen Beitrag zu der vom 8. bis 10. Mai 
2002 abgehaltenen Sondertagung der Generalversammlung über Kinder und stellt fest, dass 
der Rat das Europäische Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten5 verab-
schiedet hat, das 2000 in Kraft getreten ist; 

 8. dankt dem Europarat außerdem für seinen Beitrag zu der vom 18. bis 22. März 
2002 in Monterrey (Mexiko) abgehaltenen Internationalen Konferenz über Entwicklungs-
finanzierung und insbesondere zu ihrem Folgeprozess, indem er unter Einbeziehung von 
Regierungen, Parlamentariern, lokalen und regionalen Behörden und Organisationen der Zi-
vilgesellschaft Aktivitäten durchführt, deren Ziel es ist, die auf der Konferenz eingegange-
nen Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen; 

 9. dankt dem Europarat ferner für seinen maßgeblichen Beitrag zu dem vom 
26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfel für 
nachhaltige Entwicklung sowie für seine Beiträge zu den von seinem Nord-Süd-Zentrum 
durchgeführten Folgetätigkeiten, zum Beispiel im Hinblick auf die Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung; 

 10. würdigt mit Nachdruck den Beitrag des Europarats zur internationalen Terroris-
musbekämpfung, begrüßt die Tätigkeit seiner Multidisziplinären Gruppe zur Terrorismus-
bekämpfung, die unter anderem darauf ausgerichtet ist, die Zusammenarbeit der Justizbe-
hörden bei der Terrorismusbekämpfung zu verstärken, und begrüßt in diesem Zusammen-

_______________ 
2 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of 
an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung 
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A. 
3 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. 
4 Human Rights:A Compilation of International Instruments, Vol. II: Regional Instruments (Veröffentli-
chung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.XIV.1), Abschnitt B, Nr. 8. 
5 Ebd., Abschnitt B, Nr. 35. 
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hang, dass das Ministerkomitee auf seiner einhundertelften Tagung den Inhalt des Protokoll-
entwurfs zur Änderung des 1977 zur Unterzeichnung aufgelegten Europäischen Überein-
kommens zur Bekämpfung des Terrorismus6 gebilligt hat; 

 11. begrüßt es, dass das Ministerkomitee auf seiner einhundertelften Tagung die 
drei zentralen Punkte evaluiert hat, die es 2001 als Beitrag des Europarats zu dem von den 
Vereinten Nationen geleiteten internationalen Vorgehen gegen den Terrorismus definiert 
hatte, nämlich die Verstärkung der Zusammenarbeit der Justizbehörden bei der Terrorismus-
bekämpfung, die Sicherung grundlegender Werte sowie Investitionen in die Demokratie; 

 12. würdigt den Europarat für seinen Beitrag zur Durchführung der Resolution 1373 
(2001) des Sicherheitsrats vom 28. September 2001 und nimmt in diesem Zusammenhang 
Kenntnis von den von seinem Ministerkomitee am 11. Juli 2002 verabschiedeten Richt-
linien über Menschenrechte und den Kampf gegen Terrorismus7, auf die im Anhang des Be-
richts des Generalsekretärs über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terroris-
mus8 Bezug genommen wird; 

 13. begrüßt den Beitritt Bosnien und Herzegowinas zum Europarat am 24. April 
2002 und bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die Kooperation und Hilfe, die der 
Rat diesem Land gewährt, um ihm die Einhaltung der Normen des Rates in Bezug auf De-
mokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu erleichtern; 

 14. nimmt Kenntnis von der Stellungnahme Nr. 239 der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats vom 24. September 2002, in der die Versammlung dem Minister-
komitee empfahl, auf der Grundlage einer Reihe von Verpflichtungen, die von den höchsten 
jugoslawischen Behörden akzeptiert wurden, die Bundesrepublik Jugoslawien einzuladen, 
Mitglied des Rates zu werden, sobald die Parlamente Serbiens und Montenegros die 
Verfassungscharta verabschiedet haben; 

 15. nimmt davon Kenntnis, dass die Minister der vierundvierzig Mitgliedstaaten auf 
der einhundertelften Tagung ihren gemeinsamen Willen bekräftigten, die Bundesrepublik 
Jugoslawien als Mitglied des Europarats zu sehen, gleichzeitig jedoch mit Bedauern fest-
stellten, dass unter den gegenwärtigen Umständen eine offizielle Einladung an die Bundes-
republik Jugoslawien, dem Europarat beizutreten, noch nicht möglich sei; 

 16. begrüßt die laufende Beteiligung des Europarats an der Durchführung der Reso-
lution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 und seine Zusammenarbeit mit 
der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo und würdigt die 
Rolle des Europarats beim Aufbau demokratischer Institutionen, insbesondere hinsichtlich 
des Dezentralisierungsprozesses, des Schutzes der Menschenrechte und der Rechtsstaatlich-
keit im Einklang mit den Normen des Europarats; 

 17. würdigt die Rolle des Europarats bei der Vorbereitung der am 26. Oktober 2002 
im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien)  abgehaltenen Kommunalwahlen; 

 18. begrüßt den maßgeblichen Beitrag des Europarats zu dem Stabilitätspakt für 
Südosteuropa, insbesondere auf den Gebieten Demokratisierung, lokale Demokratie, Men-
schenrechte und Rechtsstaatlichkeit sowie bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
und der Bekämpfung von Korruption, organisierter Kriminalität und Geldwäsche; 

_______________ 
6 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1137, Nr. 17828. 
7 A/57/313, Anlage I. 
8 A/57/183/Add.1. 



A/RES/57/156 

 4

 19. würdigt die umfassenden Anstrengungen des Europarats zur Förderung von 
Frieden und Stabilität in Südosteuropa; 

 20. begrüßt die von dem Ministerkomitee des Europarats am 3. Mai 2002 verab-
schiedete Erklärung von Wilna über regionale Zusammenarbeit und die Konsolidierung de-
mokratischer Stabilität in einem größeren Europa9 sowie die Bemühungen des Rates um die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den regionalen Organisationen, Initiativen und 
Prozessen in Europa sowie zwischen ihnen und den Vereinten Nationen und anderen inter-
nationalen Organisationen; 

 21. würdigt die Arbeit des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten, ins-
besondere die Überwachung der Durchführung des Rahmenübereinkommens zum Schutz 
nationaler Minderheiten10 durch das Ministerkomitee; 

 22. dankt erneut für die aktive Rolle des Europarats in den dreiseitigen Treffen zwi-
schen den Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa und dem Rat; 

 23. ersucht den Generalsekretär, zusammen mit dem Generalsekretär des Europarats 
auch weiterhin nach Möglichkeiten zur weiteren Verstärkung der Zusammenarbeit, des In-
formationsaustauschs und der Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Rat zu suchen; 

 24. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und dem Europarat" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung einen Bericht über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Europarat in Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

75. Plenarsitzung 
16. Dezember2002 

_______________ 
9 A/56/942, Anlage II. 
10 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol. II: Regional Instruments (Veröffentli-
chung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.XIV.1), Abschnitt B, Nr. 34. 


